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NEU—finden Sie auf der Rückseite unserer Gemeindenachrichten QR Codes mit denen Sie direkt auf 

unsere Homepage, unsere Facebookseite, unseren Instragram Acccount, dem Keltendorf und mit 

GEM2GO verlinkt werden.  



Liebe Mitterkirchnerinnen, liebe Mitterkirchner! 

Wenn Sie nun die erste Ausgabe der Gemeindezeitung 2021 in Händen halten, dann etwas später als 

gewohnt. Aufgrund der von der Regierung gesetzten Covid-19-Maßnahmen ist es auch in unserer Ge-

meinde sehr ruhig geworden. Schweren Herzens mussten sämtliche Veranstaltungen im Vorjahr abge-

sagt werden. Auch im heurigen Jahr war es bisher nicht anders. Das stimmt mich traurig und nachdenk-

lich. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider nicht, wann wieder Normalität in unseren Alltag, speziell in 

unser Vereinsleben, einkehren kann.  

Alle Mitterkirchnerinnen und Mitterkirchner lade ich ein, von den nun laufend angebotenen Gratistestun-

gen in Perg, Mauthausen und Grein Gebrauch zu machen. So können Sie Ihre Familien besser schützen 

und Infektionen können so sehr schnell herausgefiltert werden. 

Genauere Informationen, WANN und WO die Testungen stattfinden und WIE man sich anmelden kann, 

finden Sie ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage www.mitterkirchen.at oder auf der App 

GEM2Go. Sollte dabei jemand Probleme haben, so melden Sie sich bitte im Bürgerservice der Gemeinde. 

Unsere Mitarbeiter/Innen unterstützen Sie gerne.  

Zum sensiblen Thema Impfen gibt es gegenteilige Meinungen. Am besten informieren Sie sich dazu bei 

einem Arzt Ihres Vertrauens oder auf seriösen Internetseiten und bilden sich Ihre eigene Meinung. Die 

Informationsflut in den Medien, vor allem im Internet und in den Social-Media-Kanälen lässt einen oft rat-

los zurück. Es ist nicht einfacher geworden, seriöse, fundierte und gesicherte Nachrichten und Berichte 

von zweifelhaften (Fake News) zu unterscheiden. 

 

Hier ein Link und ein QR-Code für Informationen vom Land OÖ und die  

Registrierung zur Impfung. 

 

https://www.land-oberösterreich.gv.at/files/covid19impfung/#/registrierung  

 

Hotline für allgemeine Fragen zur Impfung: 0800 555 621 

 

Wir werden uns auch noch gedulden müssen, bis die Impfungen flächendeckend stattfinden und eine 

dementsprechend hohe Durchimpfungsrate gegeben ist. 

In der Hoffnung auf eine baldige Besserung der Gesamtsituation freuen  

wir uns aber auf den kommenden Frühling 2021.  

 

Euer Bürgermeister  

Herbert Froschauer  

Es ist mir ein besonderes Anliegen, mein herzliches Beileid all jenen gegenüber nochmals zum Ausdruck 

zu bringen, die einen lieben Angehörigen wegen Covid-19 verloren haben.  

Der Vergleich zu anderen Gemeinden zeigt, dass in Mitterkirchen die Anzahl der Neuinfektionen stark 

schwankt. Die aktuellen Zahlen können Sie auf der Homepage der Gemeinde nachlesen. Bedanken möch-

te ich mich bei all jenen, welche die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen so gut mittragen. 

Auch wenn das nicht immer einfach ist und einem nicht leicht fällt. 

http://www.mitterkirchen.at/
https://www.land-oberösterreich.gv.at/files/covid19impfung/#/registrierung


CORONA-SCHNELLTEST-STATIONEN 

Es besteht die Möglichkeit, sich an 40 Standorten in ganz Oberösterreich kostenlos und freiwillig testen 
zu lassen. 

Anmeldungen sind unter www.oesterreich-testet.at jederzeit möglich. 

Bürgerinnen und Bürger die keinen Internetzugang haben, können vorab ein Anmeldeformular, ausfüllen 
und dieses zur Teststation mitnehmen. Dadurch werden lange Wartezeiten bei den Teststationen verrin-
gert und gewähren eine schnellere Abwicklung.  

Ein Anmeldeformular finden Sie als Beilage in der Gemeindezeitung oder kann auf dem Gemeindeamt 
abgeholt werden.  

Bitte unterstützen Sie Ihre Angehörigen bei der Anmeldung! 

 

Folgende Testzeiten und Standorte stehen zur Verfügung: 

 

• Perg - Fadingerstraße 1 (ehem. BILLA Gebäude, ge-
genüber KUZ): 

  Montag bis Sonntag: jeweils von 14:00 – 19:00 Uhr 
 

• Mauthausen - Donausaal Mauthausen: 

  Montag bis Sonntag: 08:00 - 12:00 Uhr und 12:30 - 17:30 Uhr 
 

• Grein (derzeit) - Turnsaal der NMS Grein: 

  Dienstag, Freitag und Sonntag von 14:00 – 19:00 Uhr 

 

Wie ist der Ablauf vor Ort: 

• Anmeldung erfolgt online bzw. mit einem vorab ausgefülltem Datenblatt (falls beides nicht vorhan-
den, kann Vorort ein Datenblatt ausgefüllt werden, jedoch kommt es so zu langen Wartezeiten) 

• Anmelde-Datenblatt zu Hause ausdrucken und mitnehmen (oder vor Ort) 

• Vor Ort Testabnahme 

• Verständigung über Testergebnis per SMS / E-Mail 

 

Informationen zur Anmeldung und zum Testangebot sind unter  

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe-impft.htm aufrufbar. 

Dieses Angebot ist eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten bei unseren niederge-
lassenen Ärzten, der Apotheken oder für Betriebe bei der WKOÖ. 

https://www.wko.at/service/ooe/Corona-Schnelltest.html 

 

Infohotline: 0800 220330 

Die Infohotline ist für allgemeine Fragen zur bevölkerungsweiten Testung täglich zwischen 07:00 und 
22:00 Uhr aus ganz Österreich erreichbar. Eine telefonische Anmeldung zur Testung sollte auch über 
diese Hotline möglich sein. 

http://www.oesterreich-testet.at/
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe-impft.htm
https://www.wko.at/service/ooe/Corona-Schnelltest.html


Diese Umfrage zeigt aber auch, dass die Arbeit, in der Gemeindeverwaltung, Vereinen, öffentli-

chen Einrichtungen, etc. honoriert wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alles immer 

nur schön und gut sein kann. Darum besteht unsere Arbeit zukünftig auch weiterhin darin, alle 

Anregungen und Meinungen entgegenzunehmen und diese, wenn es uns möglich ist, zum Wohle 

der Bevölkerung umzusetzen. 

Als Bürgermeister bedanke ich mich bei der SPÖ Mitterkirchen für die Durchführung dieser Um-

frage, die ja einen intensiven persönlichen und zeitlichen Aufwand bedeutet.  

Ein Thema erlaube ich mir herauszugreifen: 

Wie man jetzt während einer Pandemie besonders deutlich erkennen kann, hat das Thema Nah-

versorgung einen besonderen Stellenwert. Auf die Frage: „Für wie wichtig halten Sie persönlich 

in Zukunft die Einkaufsmöglichkeit im Ort aufrechtzuerhalten“ antworteten 91% mit: „sehr wichtig 

bis wichtig“. 

Sicher rückt dieses Thema in der momentanen Corona-Situation besonders in den Vordergrund. 

In Mitterkirchen existiert noch immer (Gott sei Dank!) ein funktionierender Lebensmittelhandel. 

Darüber hinaus ein Angebot an Gastronomie und Direktvermarktern, um das uns vergleichbare 

Gemeinden beneiden. In anderen Gemeinden können die Bewohner von einer derartigen Aus-

wahl nur mehr träumen. Achten wir darauf, dass uns diese Betriebe noch lange erhalten bleiben. 

Ein berühmter Slogan früher war: „Fahr nicht fort, kauf im Ort!“ 

Ergebnisse von Umfragen, wie die jetzt durchgeführte, zeigen nicht alleine das Ergebnis der Ar-

beit von ein, zwei oder drei Jahren, sondern eines längeren Zeitraumes.  

 

NUR MEHR 7 MONATE BIS ZUR GEMEINDERATSWAHL 2021 

Bürgermeister Herbert Froschauer kandidiert für weitere sechs Jahre 

In der Weihnachtszeitung 2020 präsentierte 

die SPÖ Mitterkirchen ihre Fragebogenakti-

on. Derartige Umfragen sind ein beliebtes 

Instrument, um besonders vor Wahlen die 

Stimmung in der Bevölkerung zu testen und 

Verbesserungspotenzial in der Gemeinde-

politik auszuloten. Zuletzt führte meine ÖVP

- Fraktion im Gemeinderat im Jahr 2014 ei-

ne entsprechende Befragung in Mitterkir-

chen durch.  

Auch wenn die aktuelle Umfrage vom politi-

schen Mitbewerber initiiert wurde, betrachte 

ich das Ergebnis als Stimmungsbarometer 

in der Gemeinde. Den Umstand, dass die 

Auswertung zum Ergebnis kam, dass ein 

Anteil von 80-90% der Gemeindebevölke-

rung „sehr zufrieden bis zufrieden“   ist, 

zeigt mir, dass auch meine Bemühungen 

und die Bemühungen meiner ÖVP-

Gemeinderatsfraktion (Mehrheitsfraktion) 

anerkannt werden. 



In den letzten Jahrzehnten war die Gemeindearbeit der verschiedenen politischen Fraktionen un-

tereinander in Mitterkirchen unter den amtierenden Bürgermeistern immer von Wertschätzung, 

Sachlichkeit und der Akzeptanz anderer Meinungen geprägt. Am Ende des Tages stand immer 

„Die Gemeinde“ als Ganzes im Vordergrund. Das beste Beispiel dafür stellt die Planung und der 

Bau des Jahrhundertprojektes „Hochwasserschutzdamm in Mitterkirchen“ dar. So funktioniert die 

Zusammenarbeit der Gemeindeorgane miteinander und mit der Bevölkerung! 

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle vor mir amtierenden Bürgermeister für diese Art, 

ihr Amt auszuüben. Auch meine Bestrebungen in der Gemeindearbeit sind, 18 Jahre als Vizebür-

germeister und seit 2015 als Bürgermeister, die vorhin erwähnten Grundsätze.  

Die nächste Gemeinderatswahl in Mitterkirchen wird im September 2021 stattfinden. Mir bereitete 

es nach wie vor große Freude, in Mitterkirchen als Bürgermeister für die Mitterkirchnerinnen und 

Mitterkirchner zu arbeiten, Dinge zu bewegen und umzusetzen.  

Ich habe mich daher entschlossen, mit meinem Team der ÖVP Mitterkirchen im September 2021 

als Bürgermeister für Mitterkirchen zu kandidieren. Mein Bestreben wird es sein, auch in Zu-

kunft alle Anregungen und Meinungen entgegenzunehmen und diese, wenn es möglich ist, zum 

Wohl der Bevölkerung umzusetzen. 

In der Hoffnung darauf, dass sich die Corona-Krise bald ihrem Ende neigt, freue ich mich wieder 

auf ein aktives Vereinsleben, volle Gasthäuser, eine florierende Wirtschaft, rege Reisetätigkeit 

und viele persönliche Begegnungen, die jetzt leider noch nicht möglich sind. 

STATISTISCHES AUS DEM GEMEINDEAMT 

Angemeldet wurden 118 Personen 

Abgemeldet wurden 116 Personen 

Umgemeldet wurden 32 Personen 

Das ergibt insgesamt Änderungen bei den Meldedaten 266 

Strafregisterbescheinigungen wurden insgesamt ausgestellt 33  

Meldebestätigungen wurden insgesamt ausgestellt 60  

Jugendtaxi KM wurden insgesamt ausgegeben 672 km  

Mitterkirchner Einkaufsgutscheine wurden insgesamt ausgegeben 2.109 Gutscheine  

(dies entspricht einem Wert  

von € 21.090,-) 



GRATULATIONEN  

UND JUBILÄEN 

Im vorigen Jahr 2020 konnten durch die Corona 

Pandemie und die drei Lockdowns einige  

runde Geburtstage und Ehejubiläen  

leider nicht gratuliert werden. 

Bürgermeister Herbert Froschauer stattete den 

Geburtstagskindern, sowie den Jubelpaaren 

einen COVID-konformen Besuch nach dem   

Ende des 3. Lockdowns ab und gratulierte 

nachträglich. 

Herzlichen Glückwunsch an 

die Jubilare!  
98 Jahre - Gemeindeälteste 

Juliana Hinterreither  

Weisching 12 

90. Geburtstag  

Aloisia Raffetseder 

Am Bühel 32 

90. Geburtstag  

Theresia Peterseil  

Haid 15 



90. Geburtstag  

Maria Burghofer  

Loa 56 

90. Geburtstag  

Georg Hinterdorfer 

Loa 20 

80. Geburtstag  

Margarete Froschauer 

Mitterkirchen 51 

80. Geburtstag  

Erika Haberl  

Hörstorf 26 

80. Geburtstag  

Anna Haslinger 

Loa 11 (kein Foto gewünscht) 

 



Goldene Hochzeit  

Maria und Josef 

Schönböck 

Hörstorf 9 

Goldene Hochzeit  

Maria und Franz Berger  

Weisching 27 

Zäzilia Raffetseder          

80. Geburtstag  

sowie  

Zäzilia und Josef            

Raffetseder                       

Diamantene Hochzeit  

 Loa 10 

 

Josef Raffetseder war von 

1980-2016 Obmann des  

Kameradschaftsbundes und 

18 Jahre im Gemeinderat 

Zäzilia Raffetseder war von 

1992-2006 Obfrau der Gold-

haubengruppe Mitterkirchen 

Wir wünschen allen Jubilaren alles Gute und  

vor allem Gesundheit für die Zukunft!  



NEUE HAUSNUMMERN 

Durch die teilweise Neu-Parzellierung und den Verkauf sowie die Zusammenlegung von Grundstücken in 

der Heinz Lettner-Siedlung wurde eine Neuvergabe der Hausnummern in Betracht gezogen um ein ge-

ordnetes und lückenloses System zu erreichen. Dies wurde vorab natürlich mit den Besitzern der Liegen-

schaften besprochen und unter deren Einwilligung in der Gemeinderatsitzung am 11. Dezember 2020 

vom Gemeinderat beschlossen. Anfang Jänner wurden dann für sämtliche Liegenschaften in der Heinz 

Lettner-Siedlung die Hausnummern 1—12 vergeben.  

Ebenso wurde beschlossen, die Schule (Hörstorf 55) samt der darin befindlichen Wohnung sowie die 

Mehrzweckhalle (Hörstorf 75) und das ehemalige Haus Hörstorf 39, mit einer neuen Hausnummer zu ver-

sehen und so in das Ortsgebiet von Mitterkirchen zu integrieren. Die Schule wurde mit der Hausnummer 

Mitterkirchen 13/1, die Mehrzweckhalle mit 13/2 und die Wohnung mit 13/3 sowie das Haus Hörstorf 39 

mit der Hausnummer Mitterkirchen 66 belegt.  

Am Gemeindeamt wurde dem Amt die Türnummer 50/1, der Post bzw. Fa. Baumfried 50/2, den Wohnun-

gen 50/3, 50/4 und 50/5, dem Musikheim 50/6 und dem angrenzende Bauhof 50/7 zugewiesen.  

FREIHALTUNG DES LICHTRAUMPROFILES 

Nach den rechtlichen Vorschriften (§ 83 StVO, RVS 3.8 Pkt. 3.3 und der Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes vom 18.9.1991) ist der Luftraum oberhalb einer Straße (=Lichtraumprofil) in der Höhe von 
4,50 m unbedingt freizuhalten.  

Die Grundeigentümer (entlang öffentlicher Straßen und Wege) werden aufgefordert, solche überhängen-

den Sträucher und Baumäste zu entfernen und dafür zu sorgen, dass diese auf Dauer nicht mehr in den 

öffentlichen Bereich (Lichtraumprofil der Straße) ragen.  



      DIREKTVERMARKTER 

Demnächst erscheint ein neuer „Unsere Direktvermarkter im Überblick“ – Folder. Daher bitten wir Sie, 
neue und bestehende Direktvermarkter uns Ihre Daten - Ansprechpartner, Adresse, Telefonnummer,  
E-Mail, Homepage, Öffnungszeiten sowie Produkte -  

  bis Mittwoch, 17. März 2021 an pleimer@mitterkirchen.at zu übermitteln.  

Die unten angeführten Direktvermarkter sind uns bereits bekannt, wir bitten Sie jedoch auch uns Ihre Da-
ten zu übermitteln, damit diese, wenn nötig korrigiert werden können.  

Erhalten wir keine Rückmeldung von den unten angeführten Direktvermarktern bis  
Mittwoch, 17. März 2021, so werden die Daten vom alten Direktvermarkter-Folder übernommen. 

Fam. Hölzl 

Produkte: Milch roh und pasteurisiert, Joghurt,  
Trinkjoghurt 

Fam. Hoser 

Produkte: Brot 

Fam. Rigler 

Produkte: Alles von der Biene – Honig und Co. 

Biobauernhof- Huber 

Produkte: Getreide, Vollkornmehle, Dinkel- und  
Einkornreis uvm. 

Fam. Stadlbauer 

Produkte: Eier, Speisekartoffel, Hausgemachte Nudeln 

Radlerparadies-Kraglhof 

Produkte: Schnäpse, Liköre, Säfte, Most, Schmankerl 
uvm. 

Radlerbauernhof Moser 

Produkte: Most, Säfte, Edelbrände uvm. 

Biobauernhof Fam. Langeder 

Produkte: Bio-Kürbiskernöl 

Biobauernhof Fam. Reitbauer 

Produkte: kaltgepresste Speiseöle 

Alpakas – Hacknerhof 

Produkte: Bienen-, Alpaka-, Honig- und Kürbiskernpro-
dukte 

Perger – Kürbiskernöl und Gewürze 

Produkte: Kürbiskernprodukte, Dinkel, Gewürze uvm. 

Hofladen Heiml 

Produkte: Frischfleisch, Speck- und Wurtstprodukte 
uvm. 

Jagdgenossenschaft Mitterkirchen 

Produkte: Wildprodukte 

Ab Hof Verkauf Luftensteiner 

Produkte: Selbstgemachte Produkte vom Schwein, 
Most uvm.  

Biobauernhof Fam. Prinz 

Produkte: Tomaten, Paprika, Gurken uvm. 

Fam. Lettner 

Produkte: Erdbeeren 

mailto:pleimer@mitterkirchen.at


SITZUNGSPLAN 2021 

DATUM  
GEMEINDERAT  

19.00—22.00 UHR 

GEMEINDEVORSTAND  

16.00-19.00 UHR  

PRÜFUNGSAUSSCHUSS  

18:00-20:00 UHR  

DONNERSTAG, 04. Februar 2021   X 

DONNERSTAG, 25. März 2021   X 

DONNERSTAG, 11. März 2021 X X  

DONNERSTAG, 15. April 2021 X X  

DONNERSTAG, 03. Juni 2021   X 

DONNERSTAG, 24. Juni 2021 X X  

DONNERSTAG, 02. September 2021   X 

DONNERSTAG, 16. September 2021 X X  

DONNERSTAG, 11. November 2021 X X  

DONNERSTAG, 02. Dezember 2021   X 

FREITAG, 10. Dezember 2021 X 

(18:00-21:00 Uhr) 

X 

(bei Bedarf 16:00-18:00 Uhr) 

 

JUGENDTAXI 

Im Jahr 2020 sind den Jugendlichen 5.604 km zur Nutzung des Jugendtaxis zur Verfügung gestanden. 
Von diesen wurden im vergangenen Jahr nur 672 km ausgegeben. Im Jahr 2020 wurde das Jugendtaxi 
kaum genutzt, was allerdings auch auf die Corona Pandemie zurückzuführen ist.  

Wir möchten an dieser Stelle wieder einmal darauf hinweisen, dass Jugendliche zwischen dem 15. und 
20. Lebensjahr jedes Quartal berechtigt sind, sich Jugendtaxigutscheine vom Gemeindeamt zu holen. 
Voraussetzung dafür ist ein gültiger Jugendtaxiausweis. Dieser kann jederzeit persönlich am Gemeinde-
amt beantragt werden. Mitzubringen ist lediglich ein aktuelles Foto . Studierende, Lehrlinge, Präsenz– 
und Zivildiener können ihren Ausweis gegebenenfalls mit einem Nachweis bis zum 25. Lebensjahr ver-
längern.  

Die Gutscheine behalten ihre Gültigkeit und können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingelöst 
werden.  



BADESEEKASSIERE FÜR DIE SAISON 2021 GESUCHT 

Für die Saison 2021 (Juli/August) werden für den 

Badesee, Kassiere gesucht. 

 

Voraussetzungen: Persönliche und fachliche Eig-

nung für die Erfüllung der Aufgaben,  

Mindestalter: Vollendetes 16. Lebensjahr. 
  

 

Wir würden uns freuen, auch Senioren oder Haus-

frauen, die eine Nebenbeschäftigung suchen, mit 

dieser Ausschreibung anzusprechen.  
 

 

Arbeitsplatzbeschreibung:  

• Kassieren der Eintritte mittels Registrierkasse aufgrund der festgelegten Tarife  

• Freihalten von Müll und diversen Gegenständen der Liegewiesen 

• Hilfeleistung und Versorgung von kleineren Verletzungen der Badegäste 

• Verständigung von Arzt und Rettung bei Notfällen 

• Entgegennahme der Fundgegenstände und Weitergabe an das Marktgemeindeamt 

• Kontrolle der Spielgeräte beim Kinderspielplatz  

• Allgemeine Kontrolle des Geländes und der Gebäude  

• Abrechnung der Eintritte mit der Marktgemeinde 

  

Die Pauschalentschädigung beträgt für 4 Wochen (40 Stunden pro Woche) € 742,80 (brutto).  

Schriftliche Bewerbungen können jederzeit beim Marktgemeindeamt abgegeben werden. 

Die Personalentscheidung trifft der Gemeindevorstand als zuständiges Organ der Marktgemeinde. 



HEIZKOSTENZUSCHUSS 2020/2021 

Im Sinne eines wirtschaftlichen Einkommensbegriffes zählen zum Einkommen alle zur Deckung 

des Lebensbedarfes bestimmten Leistungen wie: 

Arbeitslohn, allfällige Abfertigungszahlen, Witwen- oder Waisenpension einschließlich allfälliger Aus-

gleichszulage, Zusatzrente, erhaltene Unterhaltszahlungen (Alimente), Unterhaltsvorschüsse. Einkünfte 

aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstigen Vermögens-

werten jeweils ohne Abzug allfälliger zu deren Erhaltung getätigter Aufwendungen, Familienunterhalt, 

Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresgebührengesetz, Zivildienstgesetz, Kinderbetreuungsgeld, Arbeits-

losenunterstützung, Notstandshilfe, Unfallrenten, Selbsterhalterstipendium einschließlich einer allenfalls 

dazu angerechneten Familienbeihilfe. Haushalte in denen eine oder mehrere Personen im Jahr 2020 

ganzjährig durchgängig bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen haben sowie Asylwerber/innen de-

ren Aufenthalt in Österreich im Rahmen der Grundversorgung sichergestellt wird, bzw. die die Möglichkeit 

dieser Sicherstellung besitzen, haben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss.  

Die OÖ Landesregierung hat für die Heizperiode 2020/2021 die 

Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige 

Personen beschlossen. Der Zuschuss beträgt 152,00 Euro bei 

Unterschreitung der festgesetzten  Einkommensgrenze. Die 

Einkommensgrenze für Alleinstehende beträgt 950,00 Euro und 

für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften 1.500,00 Euro. Die-

se Beträge erhöhen sich pro Kind um 240,00 Euro. Die Anträge 

können im Servicecenter des Marktgemeindeamtes von 

11.Jänner 2021 bis 23. April 2021 gestellt werden. Mitzubringen 

sind sämtliche Einkommensnachweise aus dem Jahr 2020 und 

wenn nötig Übergabeverträge in denen bestätigt wird, wer für 

die Heizkosten aufkommen muss. Das Formular können Sie 

sich im Bürgerservice abholen bzw. steht jederzeit zum Down-

load auf unserer Homepage bereit.. 

WOHNUNGSBÖRSE  

Wohnungs- 
adresse 

Ansprech-
person 

Telefon Gegenstand Größe in m2 vorauss. Bezug 

Hörstorf 26 Frau Haberl Erika  + 43 7269 8294  

Geschäftslokal 
samt Nebenräu-
men und 3 Gara-
gen  

ca. 300  sofort 

Betreubares Woh-
nen: 
Mitterkirchen, Loa 
62/1 

LAWOG, Alexand-
er Pötscher u. 
Angela Görner 

+43 732 9396-900 
2-Zimmer Woh-
nung im EG 

51,50  sofort 

Mitterkirchen 19 Mag. Franz Ecker +43 664 3584470 
Büro/
Geschäftsräum-
lichkeiten  

ca. 48,00         
(flexible Raumeintei-

lung) 
sofort 

Eigenheim 
Loa 77 Top 5 

Eigenheim Linz 
Astrid Luger 

+43 732 318724-14 
3-Zimmer Woh-
nung im 1. OG 

78,52 01.05.2021 

BAUVERHANDLUNGSTERMIN 

Termin für die nächste  
Bauverhandlung ist am: 

  

Mittwoch, 03. März 2021 

Abgabetermin: Mittwoch, 24. Februar 2021 



ERGEBNIS DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 

MÜLLABFUHR 

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Restmüllabfuhr 

heuer an einem Donnerstag erfolgt.  

BITTE UNBEDINGT sowohl die Restmülltonne, als auch die 

rote Tonne, den Biomüll und den gelben Sack jeweils am  

VORTAG zur Abholstelle bringen, da die Abfuhr teilweise schon 

in den frühen Morgenstunden erfolgt. Für verspätet abgestellte 

Tonnen kann die Abfuhr leider nicht garantiert werden.  

Die jeweiligen Abfuhrtermine finden Sie auf unserem Müllkalen-

der. Dieser liegt am Gemeindeamt auf bzw. steht jederzeit zum 

Download auf unserer Homepage bereit.   

Am Sonntag, 24. Jänner 2021 fanden die Landwirtschaftskammerwahlen statt. Das Wahllokal im Foyer 

der Mehrzweckhalle und der Ablauf bei der Wahl wurde an die geltenden Corona-

Sicherheitsbestimmungen angepasst, um die größtmögliche Sicherheit bei dieser Wahl zu gewähren. In 

Summe 204 Wählerinnen– und Wähler von insgesamt 368 Wahlberechtigten nahmen von ihrem Wahl-

recht Gebrauch. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 55,43 % in der Gemeinde Mitterkirchen im 

Machland.  



AUF DER SUCHE NACH EINEM FERIALJOB??  

Für den heurigen Spielesommer wird noch eine Betreuungsperson gesucht.  

Voraussetzungen:  

 persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben,  
Mindestalter 15 Jahre.  

Arbeitsplatzbeschreibung: 

 Betreuung der Kinder (3-10 Jahre) gemeinsam mit einer 2. Betreu-
ungsperson (Hilfswerk) 

 Gemeinsame Spiele, Basteln, Malen, Turnen, Singen  

 Gemeinsames Mittagessen  

Dauer und Ausmaß der Beschäftigung:  

 4 Wochen von 02.—27. August, je nach Anmeldungen               
Montag—Freitag von 7:00 bis 13:00, bei Bedarf bis 16:00 Uhr.  

 Entlohnung:  
Pauschalentschädigung € 928,60 brutto (für 4 Wochen, Vollzeit)  

 

Die Bewerbung ist unter Verwendung des Bewerbungsbogens bis spätestens  

 

Freitag, 26. März 2021, 12:00 Uhr beim Gemeindeamt einzubringen.  

 

Der Bewerbungsbogen liegt am Gemeindeamt auf oder steht unter www.mitterkirchen.at / Bürgerservice / 

Formulare_und_Foerderungen zum Download bereit.  

 

SPIELESOMMER 2021 



Einige Monate sind seit unseren letzten Spielgruppenstunden vergangen. Wegen der Pandemie durften sich auch die Kleinsten 

nicht zusammenfinden und gemeinsam lustige Stunden verbringen. Leider wissen wir nicht, wann wir wieder mit unseren 

Treffen voll durchstarten können, jedoch freuen wir uns schon riesig darauf.  

SPIEGEL SPIELGRUPPE MITTERKIRCHEN 

 

Fährt das Schifflein übern See, 

wackelt´s hin und wackelt´s her. 

Kommt ein starker Sturm, 

wirft das Schifflein um! 

Klebewand 
 

Kinder können mithilfe einer 
Klebewand verschiedene 
Formen, Farben und Materi-
alien entdecken. 

 

Mit den Knien abwechselnd  
hoch und runter,  

das Kind schaukelt dabei hin und her. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und hoffen,  
euch bald wieder zu sehen. 

Euer Spielgruppenteam Melanie, Ilse und Erika 



FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE—TOURISMUSGESETZ 2018 

Viele Gemeinden sind mit einer steigenden Anzahl von Wohnungen, die nicht für einen Hauptwohnsitz 

verwendet werden, konfrontiert. Dadurch erwachsen den Gemeinden zusätzliche Kosten, denen keine 

adäquaten Abgabenerträge gegenüberstehen. Das OÖ Tourismusgesetz 2018 LGBl. 3/2018 wurde da-

her zum Anlass genommen, die in zahlreichen Petitionen von Gemeinden geforderte Einführung einer 

„Zweitwohnsitzabgabe“ umzusetzen. Dazu dürfen wir Ihnen folgende Hinweise geben.  

Ab 01.01.2019 wird die Abgabenpflicht auf alle Gemeinden in OÖ ausgeweitet. Der Grund liegt zum ei-

nen darin, dass Zweitwohnungen auch in touristisch weniger bedeutsamen Gemeinden oft an den Wo-

chenenden bzw. während der Freizeit verwendet werden.  

Als Wohnung gilt jede im Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR) als selbstständiger Teil 

eines Gebäudes eingetragene Einheit mit der Nutzungsart „Wohnung“. Für Wohnungen, in welchen 

während eines Kalenderjahres für zumindest 26 Wochen keine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet 

war, ist die Abgabe zu entrichten. 

Folgende Kriterien wurden bzw. werden zur Bewertung herangezogen: 

Wohnungen, die im Gebäude und Wohnungsregister, laut den letzten Planunterlagen, als Woh-

nung eingetragen sind und: .  

 

1. Während 26 Wochen im Jahr von keiner Person mit Hautwohnsitz bewohnt wurden.  

2. Bei mehreren Wohnungen in einem Haus, muss mindestens 1 Wohnung dauerhaft (seit mind. 

durchgehend 5 Jahren von mind. einer Person) als Hauptwohnsitz im Familienverband genützt 

werden  

3. Wohnungen die vermietet werden, und während 26 Wochen im Jahr nicht bewohnt sind, sind ab-

gabepflichtig.  

4. Leerstehende Häuser, die mindestens 26 Wochen pro Jahr nicht mit Hauptwohnsitz bewohnt wur-

den oder werden sind abgabepflichtig.  

5. Häuser in denen nur ein Zweitwohnsitz gemeldet ist, sind abgabepflichtig.  

6. Häuser die durch Ableben zu leerstehenden Häusern werden, sind ab der Abmeldung des letzten 

Hauptwohnsitzes abgabepflichtig, sofern diese mehr als 26 Wochen pro Jahr leer standen. Hier 

wird der Abgabebetrag aliquot verrechnet. 

 

Die Höhe der Abgabe wird vom Land OÖ festgesetzt und muss von der Gemeinde zu 95% an den Tou-

rismusverband abgeführt werden. Die restlichen 5% sowie der vom Gemeinderat laut § 57 des OÖ Tou-

rismusgesetzes beschlossene Zuschlag verbleibt bei der Marktgemeinde Mitterkirchen.  

Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Größe der Wohnung und wird in unter bzw. über 50m² Wohn-

fläche eingeteilt.  

Die Liegenschaftsbesitzer, auf die, laut den uns vorliegenden Daten, diese Kriterien zu-

treffen, erhalten in den nächsten Tagen eine schriftliche Verständigung. Diese beinhaltet 

eine Mitteilung betreffend der Nutzung des Gebäudes bzw. der Wohnung. Diese Mittei-

lung ist dem Gemeindeamt zu retournieren.  

Sollte die bei der Gemeinde Mitterkirchen im AGWR als Wohnung geführte Nutzungseinheit nicht mehr 

als Wohnung, sondern z.B. als Büro, Kanzlei, Praxis etc. genützt werden, stellt dies eine Änderung des 

Verwendungszweckes dar, welche im Sinne der OÖ. Bauordnung 1994 anzeigepflichtig ist. Sie werden 

daher ersucht für eine solche etwaige Änderung Kontakt mit der Bauabteilung (Fr. Christa Heilmann, DW 

16) des Gemeindeamtes Kontakt aufzunehmen.  

 



Rückenfit? So startest auch Du gesund in den Frühling! 

Mein Name ist Michaela Zöchlinger, ich bin Physiotherapeutin und ab Anfang März biete ich im Zentrum von Arbing – in der 

Ordination von Dr. Margit Leonhartsberger – Physiotherapie an. Besonders mit orthopädischen Anliegen sowie nach Verlet-

zungen oder Operationen des Bewegungsapparates bist Du bei mir genau richtig. Eines meiner Spezialgebiete ist zudem die 

manuelle Lymphdrainage. 

Gerade in Zeiten von Homeoffice, Lockdown und Bewegungsmangel muss unser Rücken im Alltag so einigen Herausforderun-

gen standhalten. Mit den richtigen Tipps und Übungen kannst auch Du aktiv etwas zu Deiner Gesundheit beitragen. Wie das 

geht, verrate ich Dir jetzt: 

Besteht Dein (beruflicher) Alltag großteils aus sitzenden Tätigkeiten? Dann versuche, möglichst oft die Sitzposition zu verän-

dern, verschiedene Sitzunterlagen zu verwenden und aktive Pausen einzubauen. Stehe öfters auf, dehne Deinen Nacken, kreise 

Deine Schultern und strecke Dich durch.  

Ein ergonomischer, individuell eingerichteter Arbeitsplatz bringt nicht nur ein angenehmeres Arbeitsumfeld mit sich, sondern 

fördert auch Deine körperliche und geistige Gesundheit. Nutze die Möglichkeit, gewisse Aufgaben wie z.B. Telefonate im Ste-

hen oder Gehen durchzuführen. Deine Bandscheiben lieben und brauchen die Bewegung! 

Es gehört jedoch mehr dazu, um Deinen Rücken fit zu halten. Neben der Mobilität der Wirbelsäule ist auch die Rumpfkraft und 

vor allem die Koordination, also das Zusammenspiel Deiner Muskulatur, von großer Bedeutung.  

Hier habe ich für Dich ein paar Übungen zusammengestellt, die Du ohne viel Equipment einfach Zuhause machen kannst. Wich-

tig ist dabei, dass die Bewegungen schmerzfrei durchgeführt werden. 

 

Übung 1: Beginne im Vierfußstand. Platziere Deine Knie unter den Hüften und Deine Hände unter den 

Schultergelenken. Wenn das Knien auf hartem Untergrund unangenehm ist, lege eine Decke oder eine 

Matte darunter. Mobilisiere nun Deine Wirbelsäule abwechselnd einmal in einen Rundrücken und 

einmal in ein geführtes Hohlkreuz. Versuche auch den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule mitzu-

nehmen. Führe diese Bewegungsabfolge mindestens zwei bis drei Minuten durch. 

 

 

Übung 2: Bleibe im Vierfußstand. Stelle Deine Zehen so auf, dass sie direkten Kontakt zum Boden ha-

ben. Achte darauf, dass Dein Rücken während der Übung gerade bleibt und hebe nun beide Knie gleich-

zeitig für einige Zentimeter vom Boden ab. Versuche diese Position drei bis fünf Sekunden zu halten und 

wiederhole die Übung zehn Mal. 

 

Übung 3: Nimm einen aufrechten Stand ein. Für diese Übung kannst Du eine Wasserflasche oder eine 

Kurzhantel als zusätzliches Gewicht in jeder Hand halten, die Arme locker nach unten hängen lassen. 

Ziehe nun beide Schultern zu den Ohren, bewege dann die Schultern nach hinten und langsam wieder 

zurück nach unten. Führe diese Übung mindestens zwanzig Mal durch und achte auf eine kreisende Be-

wegungsausführung. 

 

Auch ein kurzes Training lohnt sich und wirkt sich positiv auf Deine Gesundheit aus. 

Wenn Du selbst an Rückenbeschwerden leidest und Physiotherapie in Anspruch nehmen möchtest, kannst Du Dich gerne bei 

mir melden. Ein präventives Training kann außerdem helfen, Schmerzen vorzubeugen und die Beweglichkeit sowie die Leis-

tungsfähigkeit Deiner Wirbelsäule zu steigern. 
Weitere Infos unter: 

+43 650/ 25 80 710 
info@physio-one.at 

Viel Spaß beim Üben!      Michaela Zöchlinger, B. Sc.; Physiotherapeutin, Lymphtherapeutin  

mailto:info@physio-one.at


Winterliche Freizeitaktivitäten und Wildtiere 
Rücksichtsvoll durch die verschneite Natur 

 
 

Die Natur und somit der Lebensraum unserer Wildtiere wird vom Menschen immer mehr genutzt. Ge-
rade jetzt in Corona-Zeiten ist die Erholung in der Natur für uns Menschen zu einem noch wichtigeren 
Faktor geworden. Dadurch werden aber auch Ruhebereiche der Tiere immer kleiner, ohne dass dies 
den meisten Menschen bewusst ist. Vor allem im Winter, wenn Nahrung und Verstecke knapp werden, 
können Aktivitäten wie Schitourenlauf, Langlauf und Schneeschuhwandern diese Situation verschlech-
tern. Durch Rücksichtnahme, überlegtes Handeln und Bewusstseinsbildung können jedoch negative 
Auswirkungen auf Wildtiere und deren Lebensraum vermieden bzw. verringert werden.  
 
Ruhe – das Um und Auf 
Die Bereiche, wo Ruhe besonders wichtig ist, sind beispielsweise Fütterungen (für Rehe und Hirsche) 
und Gebiete, wo Tiere wie Hasen, Gämsen, Birk-, Auer- und Schneehühner sowie Rebhühner und Fa-
sane ihre natürlichen Nahrungsquellen und „Wohnzimmer“, also die Rückzugsräume, aufsuchen. 
Gerade in den Wintermonaten ist es wichtig, dass die Tiere nicht gestört werden, um so ihre Energie-
reserven bestmöglich einsetzen zu können und dadurch negativer Einfluss auf den Wald vermieden 
wird. Viele der heimischen Tiere sind „Energiesparer“. Sie drosseln ihre Körpertemperatur, ihren Herz-
schlag und ihre Atmung. Bei frostigen Verhältnissen kommt es durchaus vor, dass Rotwild, aber auch 
andere größere Wildarten täglich für einige Stunden in eine temporäre Kältestarre fallen, um den 
Energieverbrauch noch weiter zu reduzieren. Dazu Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner: „Ich 
habe schon oft beobachtet, dass Störungen von sich in einer solchen Starre befindlichen Wildtieren, 
zum Beispiel ein Tier mit Kalb, also ein weiblicher Hirsch mit ihrem Jungen, extrem belastend sind. 
Die Tiere flüchten noch halb klamm, weil die Beine energetisch aufwändig vermehrt durchblutet wer-
den müssen. Auch wir Jäger berücksichtigen das bei der Ausübung unserer Aufgaben.“ 
Gefährlich für die Tiere wird es also dann, wenn sie hochschrecken und innerhalb weniger Sekunden 
ihren Stoffwechsel hochfahren müssen. Dies wirkt sich besonders negativ aus und kann im schlimms-
ten Fall sogar zum Tod führen. Jede Flucht oder jedes aktive Verstecken greift die Energiereserven 
der Tiere an und steigert den Nahrungsbedarf. 
 
Durch Wissen über, Verständnis für und Rücksichtnahme auf die Natur, die wir alle schätzen und nicht 
zuletzt für unser Wohlbefinden brauchen, können wir dazu beitragen, die Beunruhigung der Wildtiere 
in ihrem Lebensraum möglichst gering zu halten. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass ein Konsens zwi-
schen den Naturnutzern – und das sind wir alle – möglich ist und dadurch alle profitieren; Mensch und 
Wildtier. 

OÖ Landesjagdverband  
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Hohenbrunn 1 
4490 St. Florian 

Tel: 07224/20 0 83 
office@ooeljv.at 

www.ooeljv.at 
www.fragen-zur-jagd.at 



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen  

Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.  
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